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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1969

Norm

AO §10 Abs1

Rechtssatz

Wenn die in Exekution gezogene Liegenschaft nicht zum Vermögen der OHG gehört, steht das Ausgleichsverfahren

gegen die Gesellschaft einer Exekutionsführung gegen den Verpflichteten als Gesellschafter nicht entgegen.
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